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ZWEITE VERÖFFENTLICHUNG 

1. Firma (Name) und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers: 
Stiftung Zentrum für Sonderpädagogik Kriegstetten, 
Kriegstetten

2. Firma (Name) und Sitz des übertragenden Rechtsträgers: 
Solothurnische Stiftung FOCUS - Jugend und Familie, 
Solothurn

3. Ablauf der Anmeldefrist für Forderungen: 3 Monate nach 
der Rechtswirksamkeit der Fusion

4. Anmeldestelle für Forderungen: 
BVG- und Stiftungsaufsicht, Rötist.4 / Postfach 548, 
4501 Solothurn 

5. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger der an der Fusion 
beteiligten Gesellschaften können innerhalb von drei Mona-
ten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion Sicherstellung ih-
rer Forderungen durch die übernehmende Gesellschaft 
verlangen.

6. Bemerkungen: Fusionsvertrag vom 24. Juni 2015 Fusionsbi-
lanz, Fusionsvertrag, Fusionsbericht sowie die Berichte der Re-
visionsstellen beider Stiftungen liegen vor. Die Destinatäre der 
fusionierenden Stiftungen sind informiert. Die Aktiven und 
Passiven der aufzulösenden Stiftung werden nach Eintritt der 
Rechtskraft der durch die Aufsichtsbehörde zu erlassenden Ge-
nehmigungsverfügung und mit dem entsprechenden Han-
delsregistereintrag durch Universalsukzession auf die 
übernehmende Stiftung übergeben.

BVG- und Stiftungsaufsicht
4501 Solothurn
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